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Hilfen für Helfer

Neue steuerliche Anreize zur Gründung und Förderung von Stiftungen

von Dr. Martin Feick

Kurz vor der Sommerpause 2007 hat der Bundestag 
ein Gesetz verabschiedet, das alle Stifter und Förde-
rer des Gemeinwohls aufhorchen lassen sollte. Mit 
dem "Gesetz zur weiteren Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements" (kurz: "Hilfen für Helfer" 
genannt) werden die steuerlichen Abzugsmöglich-
keiten für Spender erheblich ausgeweitet und das 
Spendenrecht vereinfacht. Zu den wesentlichen 
Maßnahmen des Gesetzes gehören:

– Vereinheitlichung und Anhebung der Höchst-
grenzen für den Spendenabzug von bisher 
5 % bzw. 10 % des Gesamtbetrags der Ein-
künfte auf einheitlich 20 %.

– Anhebung des abzugsfähigen Höchstbetrags 
für die Ausstattung von Stiftungen mit Kapital 
von EUR 307.000,00 auf EUR 1.000.000,00.

– Einführung eines zeitlich unbegrenzten Spen-
denvortrags; dafür Abschaffung des zeitlich 
begrenzten Vor- und Rücktrags.

– Einführung einer steuerfreien Aufwandspau-
schale für alle, die sich nebenberuflich im ge-
meinnützigen Bereich engagieren, in Höhe 
von EUR 500,00 p.a.

Besonders erfreulich für den Bürger ist, dass diese 
Änderungen rückwirkend zum 1. Januar 2007 in 
Kraft treten sollen. Wer also schon Spenden im Jahr 
2007 geleistet hat, die über den bisherigen Abzugs-
grenzen lagen oder wer noch bis Ende dieses Jah-
res beabsichtigt, entsprechende Spenden zu tätigen, 
kann bereits von den steuerlichen Änderungen profi-
tieren. Es ist davon auszugehen, dass der Bundes-
rat am 27. September 2007 dem Gesetzesentwurf 
zustimmen wird.

1. Erhöhter Spendenabzug

Nach bisher geltendem Recht konnten Privatperso-
nen je nach Förderungszweck entweder 5 % des 
Gesamtbetrags ihrer Einkünfte oder 10 % als Son-
derausgabe bei der Einkommensteuer abziehen (für 
die Förderung von Umweltschutz konnten z.B. nur 
5 %, für die Förderung der Kunst und Kultur dage-
gen 10 % abgezogen werden). Diese Unterschei-
dung wurde vielfach als willkürlich kritisiert und ver-
ursachte auf Ebene von Stiftungen, die Zwecke ver-
folgen, die sowohl unter die 5 %-ige als auch die 
10 %-ige Förderung fallen, erheblichen Bürokratie-
aufwand. Denn der Spender konnte nur dann den 
10 %-igen Abzugsbetrag geltend machen, wenn die 
Stiftung sicherstellen und nachweisen konnte, dass 
die konkrete Spende auch nur für den Zweck mit der 
10 %-igen steuerlichen Förderung verwendet wurde. 
Dies alles entfällt mit der Neuregelung, wonach zu-
künftig einheitlich, d.h. unabhängig vom Förde-
rungszweck, der Höchstbetrag für den Spendenab-
zug bei 20 % liegt.

Für Unternehmer ist der bisherige Abzugsbetrag von 
2 Promille der Summe der gesamten Umsätze der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter 
auf 4 Promille ebenfalls deutlich erhöht worden.

Diese Abzugsmöglichkeiten sind auch unabhängig 
davon, in welcher Rechtsform die gemeinnützige 
Institution organisiert ist, der das Vermögen zuge-
wendet wird (z.B. Stiftung, Verein oder gemeinnützi-
ge GmbH). Als kleiner Wermutstropfen ist im Ge-
genzug der bisherige zusätzliche Abzugsbetrag –
der unabhängig von der Höhe der Einkünfte war – in 
Höhe von EUR 20.450,00 pro Jahr entfallen (zu den 
Auswirkungen siehe das kurze Berechnungsbeispiel 
unter Ziff. 3. dieser Publikation).
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2. Erhöhter Sonderausgabenabzug für Zu-
wendungen in das Vermögen von Stif-
tungen

Bislang konnten Stifter neben dem allgemeinen 
Spendenabzug zusätzlich EUR 307.000,00 für Zu-
wendungen an Stiftungen in den Vermögensstock 
anlässlich deren Neugründung einmal alle 10 Jahre 
in Abzug bringen Diese Fördermöglichkeit ist gleich 
in zweifacher Hinsicht deutlich verbessert worden: 
Zunächst ist der Betrag von EUR 307.000,00 auf 
EUR 1.000.000,00 mehr als verdreifacht worden. 
Ferner ist der erhöhte Abzugsbetrag nicht mehr auf 
Zuwendungen anlässlich der Neugründung von Stif-
tungen beschränkt, sondern kann auch für Zuwen-
dungen in das Vermögen bereits – ggf. seit vielen 
Jahren – bestehender Stiftungen ausgenutzt wer-
den. Wer also heute seine Stiftung mit einem Ver-
mögen von EUR 1.000.000,00 ausstattet, kann sei-
ner Stiftung nach 10 Jahren eine weitere Million zu-
wenden und beide Zuwendungen von insgesamt 
EUR 2.000.000,00 als Sonderausgaben im Rahmen 
der Einkommensteuer geltend machen. Bei zusam-
menveranlagten Ehegatten kann sich dieser Betrag 
sogar noch verdoppeln.

Anders als beim allgemeinen Spendenabzug kann 
der erhöhte Sonderausgabenabzug nur für Zuwen-
dungen an gemeinnützige Institutionen in der 
Rechtsform der Stiftung (einschließlich der so ge-
nannten treuhänderischen oder unselbstständigen 
Stiftung) geltend gemacht werden. Für Zuwendun-
gen an gemeinnützige Vereine oder gemeinnützige 
GmbHs gilt er – wie schon im bisherigen Recht –
hingegen nicht. Wer bereits eine gemeinnützige 
GmbH oder einen gemeinnützigen Verein errichtet 
hat, kann hier aber unter Umständen Abhilfe schaf-
fen, indem er zusätzlich eine Förderstiftung gründet, 
an die er dann die abzugsfähige Zuwendung tätigt. 
Die Förderstiftung kann anschließend die ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel an die gGmbH oder den 
Verein weiterleiten.

3. Kurzes Berechnungsbeispiel

Zusammenfassend noch ein kurzes Berechnungs-
beispiel zu den unterschiedlichen Abzugsmöglichkei-
ten nach altem und neuem Recht:

Miteinander verheiratete Ehegatten haben jeweils 
ein Bruttojahreseinkommen von EUR 100.000,00 
sowie eigene Ersparnisse. Jeder von beiden hat von 
seinen Eltern Vermögen vererbt bekommen. Die 
Eheleute entschließen sich, eine gemeinnützige Stif-
tung zur Förderung der Bildung zu gründen.

a) Abzugsmöglichkeit nach altem – derzeit 
noch geltendem Recht:

Pro Ehegatte:
a) "Normaler" Spendenabzug 

in Höhe von 5 % p.a. EUR      5.000,00
b) zusätzlicher Sonderaus-

gabenabzug von 
EUR 20.450,00 p.a. EUR    20.450,00

c) Sonderausgabenabzug für 
Neugründung von Stiftungen 
von EUR 307.000,00
(alle 10 Jahre nutzbar) EUR  307.000,00

Zwischensumme: EUR  332.450,00

▪ Abzugsbetrag für beide 
Ehegatten gemeinsam (x 2):EUR 664.900,00

b) Abzugsmöglichkeit nach künftiger 
Rechtslage (rückwirkend ab 1. Januar 
2007):

Pro Ehegatte:
a) "Normaler" Spendenabzug

von 20 % EUR       20.000,00
b Sonderausgabenabzug für 

Zuwendungen an Stiftungen
(entfallen)              ./.

c) Sonderausgabenabzug für 
Zuwendungen in das
Vermögen einer Stiftung
(alle 10 Jahre nutzbar) EUR   1.000.000,00

Zwischensumme: EUR   1.020.000,00

▪ Abzugsvolumen für beide
Ehegatten gemeinsam (x 2): EUR 2.040.000,00

Nach der künftigen Rechtslage ergibt sich somit im 
Beispiel ein zusätzliches Abzugspotential von rund 
EUR 1.400.000,00 beider Ehegatten zusammen.

4. Zeitlich begrenzter Spendenvortrag

Wer nicht über entsprechend hohe Einkünfte im Jahr 
der Zuwendung verfügt, kann nach der gesetzlichen 
Neuregelung zukünftig den nicht verbrauchten Be-
trag zeitlich unbegrenzt in die Zukunft vortragen. 
Bislang war es nur möglich, den Betrag ein Jahr zu-
rück und fünf Jahre vorzutragen.
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5. Kurz und bündig: Förderung ehrenamtli-
cher Tätigkeiten

Mit dem neuen Gesetz sollen nicht nur vermögende 
Personen gefördert werden. Mit der Einführung ei-
nes pauschalen Freibetrages in Höhe von bis zu 
EUR 500,00 jährlich für Einnahmen aus nebenberuf-
licher Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich setzt der 
Gesetzgeber ein weiteres Zeichen, dass er gemein-
nütziges Engagement unterstützt. Damit sollen pau-
schal Aufwendungen für diese Tätigkeiten abgegol-
ten werden, ohne dass diese im Einzelnen nachge-
wiesen werden müssen. Ferner wird der Freibetrag 
für Übungsleiter von heute EUR 1.848,00 auf zu-
künftig EUR 2.100,00 pro Jahr erhöht.

6. Resümee

Angesichts dieser beeindruckenden Ausweitung der 
steuerlichen Abzugsmöglichkeiten bedarf es keiner 
besonderen hellseherischen Fähigkeiten vorauszu-
sagen, dass in nächster Zukunft mit einer weiter 
steigenden Zahl von gemeinnützigen Stiftungen so-
wie mit einer besseren Kapitalausstattung bereits 
bestehender Stiftungen zu rechnen ist.

Wie immer bei Gestaltungen, so auch bei der Errich-
tung von Stiftungen, sollte man jedoch jetzt nicht 
übereilt und nicht nur aus rein steuerlichen Motiven 
handeln. Auch Stiften will gelernt sein. Schon man-
cher hat die überhastete Errichtung einer Stiftung 
hinterher bereut, wenn er feststellen musste, dass 
der Stiftungszweck oder die Stiftungssatzung doch 
nicht ganz seinen Wünschen entsprochen hat und 
die Stiftungssatzung später nicht mehr ohne weite-
res geändert werden konnte. In entsprechenden Fäl-
len kann sich die Errichtung einer gemeinnützigen 
GmbH an Stelle einer Stiftung anbieten. Manchmal 
gestaltet es sich auch schwieriger als zunächst ge-
dacht, Gelder sinnvoll gemeinnützig auszugeben. 
Mit einer im Vorfeld sorgfältig durchdachten Stif-
tungsidee und -satzung ist vielfach schon ein ent-
scheidender Schritt getan, um nicht nur die steuerli-
chen Vorteile ausnutzen, sondern auch durch sinn-
volles und zielgerichtetes bürgerschaftliches Enga-
gement der Gesellschaft etwas zurückgeben zu 
können. Dies ist das eigentliche Anliegen des Ge-
setzes.
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